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Zwischenstand im Zusammenhang mit mutmaßlichen Messwertabweichungen 
beim Geschwindigkeitsüberwachungsgerät Leivtec XV31 
Kürzlich wurde der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) der Verdacht gemeldet, dass das 
Geschwindigkeitsüberwachungsgerät Leivtec XV3 möglicherweise in sehr speziellen Konstellationen 
für manche aktuelle Fahrzeugtypen geeichte Geschwindigkeitsmesswerte mit unzulässigen Messwert-
abweichungen ausgeben könne. Die PTB hat daraufhin die Situation an ihrer Referenzanlage 
nachgestellt. 

Bisher konnte die PTB die gemeldeten Effekte nicht reproduzieren. Die Untersuchungen sind jedoch 
noch nicht abgeschlossen. Sobald ein definitives Ergebnis vorliegt, wird die PTB die zuständigen 
Marktaufsichtsbehörden sowie den Hersteller entsprechend informieren, damit, falls tatsächlich 
erforderlich, geeignete Maßnahmen eingeleitet werden können. 

 

Nachtrag vom 12.03.2021, aktualisiert am 01.04.2021 

Die oben erwähnten Versuche von Sachverständigen 2  hatten gezeigt, dass in speziellen Fällen 
Geschwindigkeitsmesswerte ausgegeben werden, die die Verkehrsfehlergrenzen verletzen, 
insbesondere auch zu Ungunsten des Betroffenen. Diese Ergebnisse konnten im Grundsatz an der 
Referenzanlage der PTB reproduziert werden. Eine ergänzte Gebrauchsanweisung, die der PTB 
daraufhin vom Hersteller vorgelegt und von ihr am 14.12.2020 genehmigt wurde, konnte die damals 
bekannten Fälle von unzulässigen Messwertabweichungen ausschließen. 

Am 09.03.2021 erlangte die PTB nun Kenntnis über weitere Versuche von Sachverständigen,3 die 
zeigen, dass es darüber hinaus spezielle Szenarien gibt, bei denen es auch unter den Regeln der 
ergänzten Gebrauchsanweisung zu unzulässigen Messwertabweichungen kommen kann. Die PTB hat 
daraufhin umgehend den Hersteller und die zuständigen Stellen der Markt- und Verwendungs-
aufsichtsbehörden informiert und mit intensiven eigenen Versuchen begonnen. 

Am 31.03.2021 traten bei einer umfangreichen PTB-Versuchsreihe mit präparierten Testfahrzeugen, 
die über spezielle Reflektoren im Fahrgastinnenraum verfügten, unzulässige Messwertabweichungen 
auf, die allesamt zu Gunsten Betroffener ausfielen. Die PTB hat die zuständigen Behörden der Markt- 
und Verwendungsaufsicht sowie den Hersteller umgehend informiert. In einem nächsten Schritt 
erfolgt jetzt die Abstimmung über die weitere Verfahrensweise mit den hierfür zuständigen Stellen. 
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